
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSZUG AUS DER  

PFARRGEMEINDERATSORDNUNG  

 

 

3. WAHLORDNUNG 

Für die Wahlen zum PGR  
am 18. März 2012 

(unverändert gegenüber 2006)



 
 
 
 
Vorbemerkung 
 
Die Wahlordnung für 2012 bleibt identisch  gegenüber der 
derzeit gültigen PGR-Ordnung von 2006. Diese müsste in 
den Pfarren aufliegen. Damit sie aber für den 
Wahlvorstand sicher zur Hand ist, legen wir der 
Wahlmappe die Wahlordnung als Sonderausgabe bei. Sie 
ist die verlässliche Grundlage für alle Schritte, die im 
Herbst zur engeren Wahlvorbereitung zu treffen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAHLORDNUNG (WO) 
 
1. Wahlberechtigung 
 
1.1. Aktiv wahlberechtigt sind alle Katholiken, die 

- am diözesanen Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet oder das 
Sakrament der Firmung empfangen haben, 

- am Wahltag einen Wohnsitz im Pfarrgebiet haben bzw. regelmäßig 
am Leben der Pfarrgemeinde teilnehmen. Diese Feststellung ist von 
der Wahlkommission zu treffen. 

 
1.1.1. Kinder vor Erreichung der Wahlberechtigung haben eine Stimme. 

Das Stimmrecht wird von den erziehungsberechtigten Eltern 
ausgeübt. Beide erziehungsberechtigten Eltern vereinbaren, wer 
das Stimmrecht für die Kinder ausübt. 

 
1.2. Passiv wahlberechtigt sind wahlberechtigte Katholiken, 

die die Erfordernisse gemäß PGO IV.1. erfüllen und ihrer Kandidatur 
gemäß dieser Ordnung schriftlich zugestimmt haben. 

 
2. Wahltag 
 
2.1. Der Wahltag wird vom Diözesanbischof nach Anhörung des 

Pastoralrates der Erzdiözese Wien festgesetzt. 
 
2.2. Aus wichtigen Gründen kann der PGR den Wahltag für seinen 

Pfarrbereich verlegen. Dafür ist das Einvernehmen mit dem Wahlbeirat 
(WO 11) herzustellen. 

 
3. Wahlsprengel 
 
3.1. Jedes Pfarrgebiet ist ein Wahlsprengel. 
 
3.2. Bei Bedarf kann das Pfarrgebiet durch Beschluss des PGR in zwei oder 

mehrere Wahlsprengel eingeteilt werden (vgl. WO 4.2.2.) 
 
3.3. In diesem Fall hat der PGR die Grenzen der Wahlsprengel und die 

Wahlorte oder die Kategorien festzulegen, wobei Filialgemeinden 
eigene Wahlsprengel bilden müssen 



4. Wahlvorbereitung im PGR 
 
Spätestens bis 12 Wochen vor dem Wahltag trifft der PGR bzw. das 
Gremium (siehe PGO V.5.) über die folgenden Punkte eine Entscheidung 
und meldet diese unverzüglich an den Wahlbeirat des jeweiligen Vikariates: 
 
4.1. Der PGR legt die Anzahl der zu Wählenden innerhalb des unten 

genannten Spielraumes fest.  Dieser beträgt in Pfarrgemeinden mit 
einer Katholikenzahl 

bis zu 1.500      4-6   
bis zu 3.000      5-9 
bis zu 6.000    7-12 
bis zu 9.000    9-15 
darüber   12-18 

 
4.2. Der PGR legt fest, ob ein vom Listenwahlrecht abweichendes 

Wahlmodell angewendet (4.2.1.- 4.2.3.) werden soll. Zur gültigen 
Anwendung eines alternativen Wahlmodells ist die vorherige 
Zustimmung des Wahlbeirates des jeweiligen Vikariates erforderlich. 
Dazu ist der „Kommentar zur Wahlordnung“ zu beachten. 

 
4.2.1. Urwahlmodell 

Es können alle Katholiken mit passivem Wahlrecht (WO 1.2.) als 
Mitglied des PGR  vorgeschlagen werden. Die Meistgenannten 
gelten nach ihrer Zustimmung als gewählt. Das Urwahlmodell kann 
in Pfarren bis zu einer Größe von 1.000 Katholiken und maximal bei 
zwei aufeinander folgenden Wahlen angewendet werden. 
(Siehe Kommentar zur WO) 

 
4.2.2. Das Filialwahlmodell 

Für Pfarren, die aus mehreren Teilgemeinden bestehen, ist die 
Anwendung des Filialwahlmodelles möglich. Kriterien können neben 
territorialen Gesichtspunkten (Ortschaften, Ortsteile) auch 
kategoriale Gesichtspunkte sein (fremdsprachige Gemeinden, 
Seelsorgsstationen). Die Anzahl der zu Wählenden aus den 
Teilgemeinden muss deren Größe im Verhältnis zum Ganzen 
angemessen sein. 
(Siehe Kommentar zur WO) 

 

4.2.3. Kombiniertes Wahlmodell 
Wenn es nicht möglich ist, eine ausreichende Anzahl von 
Kandidaten und Kandidatinnen zu nominieren, kann das 
Listenwahlmodell mit dem Urwahlmodell kombiniert werden. 
(Siehe Kommentar zur WO) 

 
4.3. Der PGR bzw. das Gremium (siehe PGO V.5.) wählt zur Vorbereitung, 

Leitung und Durchführung der Wahl einen Wahlvorstand. 
 
4.3.1. Der Wahlvorstand hat aus dem Pfarrer und mindestens vier 

weiteren Personen zu bestehen, unter denen sich bei 
Vorhandensein von Wahlsprengeln je ein Vertreter jedes 
Wahlsprengels befinden soll. 

 
 
5. Wahlvorbereitung im Wahlvorstand 
 
5.1. Der Wahlvorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden oder eine 

Vorsitzende und meldet dessen oder deren Name an den Wahlbeirat 
des Vikariates. 

 
5.2. Wird der bzw. die Vorsitzende des Wahlvorstandes als Kandidat bzw. 

Kandidatin für den PGR vorgeschlagen und stimmt er bzw. sie der 
Kandidatur zu, so muss er bzw. sie diese Funktion zurücklegen, bleibt 
jedoch Mitglied des Wahlvorstandes. Der Wahlvorstand hat einen 
anderen oder eine andere als Vorsitzenden zu wählen. 

 
5.3. Beschlüsse des Wahlvorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
 
5.4. Die Funktion des Wahlvorstandes endet nach Ablauf der Einspruchsfrist 

(vgl. WO 10.1.) mit der konstituierenden Sitzung des neuen PGR. 
 
5.5. Spätestens zehn Wochen vor dem Wahltag hat der Wahlvorstand die 

Wahl in geeigneter Weise zu verlautbaren und zur Einbringung von 
Wahlvorschlägen einzuladen. 

 
5.6. In der Verlautbarung hat er die vom PGR festgelegte Anzahl der zu 

wählenden Mitglieder des PGR bekannt zu geben. 



5.7. Der Wahlvorstand hat dafür Sorge zu tragen, dass der Pfarrgemeinde 
bzw. Filiale (Teilgemeinde) die Kandidaten und Kandidatinnen 
spätestens 3 Wochen vor dem Wahltag in geeigneter Weise vorgestellt 
werden. 

 
5.8. Verbindliche Vorlagen für die Stimmzettel werden vom Wahlbeirat der 

Diözese in den Materialien zur Vorbereitung der Wahlen zum 
Pfarrgemeinderat bereitgestellt. Nach diesen Vorlagen erstellt der 
Wahlvorstand die offiziellen Stimmzettel. 

 
6. Wahlvorschläge 
 
6.1. Wahlvorschläge können von jedem und jeder Wahlberechtigten der 

Pfarrgemeinde bis spätestens 6 Wochen vor dem Wahltag beim 
Wahlvorstand eingebracht werden. 

 
6.2. Dem Wahlvorschlag sind schriftliche Erklärungen der Kandidaten und 

Kandidatinnen beizufügen, dass sie die Voraussetzungen für die 
Wählbarkeit erfüllen und zur Kandidatur bereit sind. (siehe PGO IV.1.)  

 
6.3. Die Kandidatenliste soll um die Hälfte mehr Kandidaten und 

Kandidatinnen enthalten, als zu wählen sind. 
 
6.4. Ist diese Anzahl 6 Wochen vor dem Wahltag noch nicht erreicht oder 

zeigt sich, dass für den Pfarrgemeinderat besonders geeignete 
Personen nicht genannt wurden, hat der Wahlvorstand selbst 
ergänzende Wahlvorschläge zu machen und die Erklärungen gemäß 
6.2. einzuholen. 

 
6.5. Die Kandidatenliste soll der sozialen Struktur der Pfarrgemeinde 

entsprechen. Der Wahlvorstand hat weiters dafür Sorge zu tragen, dass 
Kandidaten und Kandidatinnen aus allen Filialen (Teilgemeinden) 
aufgestellt werden. 

 
6.6. Die endgültige Kandidatenliste hat die Namen der Kandidaten und 

Kandidatinnen in alphabetischer Reihenfolge mit Angabe von Beruf und 
Geburtsjahr zu enthalten. In diese Liste hat der Wahlvorstand alle 
Kandidaten und Kandidatinnen aufzunehmen, die die Voraussetzungen 
für die Wählbarkeit erfüllen.  

7. Wahldurchführung 
 
7.1. Der Wahlvorstand bestellt zur Durchführung der Wahl für jeden 

Wahlsprengel eine Wahlkommission,  bestehend aus dem Wahlleiter 
bzw. der Wahlleiterin und mindestens zwei Beisitzern bzw. 
Beisitzerinnen. Die Mitglieder der Wahlkommission müssen 
wahlberechtigte Personen sein, die nicht kandidieren. 

 
7.2. Der Wahlort und die Wahlzeiten am Wahltag sind vom Wahlvorstand so 

festzulegen, dass die Wahlberechtigten zumindest vor und nach den 
Sonntagsgottesdiensten (einschließlich Vorabendmesse) Gelegenheit 
haben, ihre Stimme abzugeben. 
Darüber hinaus hat der Wahlvorstand für die dem Wahltag 
vorangehende Woche zumindest an einem Tag eine geeignete Wahlzeit 
festzulegen. 

 
7.3. Die Wahl wird mittels offizieller Stimmzettel durchgeführt.  

(Siehe WO 5.8.) 
Auf dem Stimmzettel müssen angeführt sein: 
- der Name der Pfarrgemeinde, 
- der Wahltag,  
- deutlich erkennbar die Zahl der zu wählenden Mitglieder des PGR,  
- die Familien und Taufnamen der Kandidaten und Kandidatinnen, 

deren Geburtsjahr und Beruf. 
 
7.4. Die Stimmabgabe nicht wahlberechtigter Personen und eine 

mehrmalige Stimmabgabe derselben Personen muss durch geeignete 
Maßnahmen ausgeschlossen werden (Liste jener Personen, die 
gewählt haben). 

 
7.5. Es sind alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um die 

Geheimhaltung der Wahl zu sichern. 
 
7.6. Der Wahlvorstand entscheidet, ob kranken oder gehbehinderten 

Wahlberechtigten nach vorheriger Anmeldung Gelegenheit zur 
Stimmabgabe vor einer „Fliegenden Wahlkommission“ gegeben werden 
kann. 

 
 



7.7. Die Briefwahl soll vom Wahlvorstand zugelassen werden, wenn die 
Vorraussetzungen gemäß WO 7.4. und 7.5. gewährleistet sind. In 
diesem Fall sind Listen der Personen, die gewählt haben, zu führen. 
(Siehe Kommentar!) 
 

7.8. Der Wahlakt darf nicht innerhalb der Eucharistiefeier stattfinden. Für die 
organisatorischen und technischen Vorbereitungen hat der 
Wahlvorstand Sorge zu tragen. 

 
 
 
 
8. Wahlakt und Aufgabe der Wahlkommission(en) 
 
8.1. Die Abgabe des Stimmzettels hat grundsätzlich persönlich vor der 

Wahlkommission zu erfolgen (ausgenommen WO 7.7. Briefwahl). 
 
8.1.1. Jeder Wähler bzw. jede Wählerin erhält von der Wahlkommission 

einen Stimmzettel. 
 
8.1.2. Erziehungsberechtigte erhalten auf Verlangen für jedes ihrer noch 

nicht wahlberechtigten Kinder zusätzlich einen Stimmzettel (vgl. WO 
1.1.1.). 

 
8.2. Die Wahlkommission kann zur Feststellung der Wahlberechtigung von 

jedem Wähler und jeder Wählerin die Angabe des Namens, des Alters 
und der Adresse verlangen und durch die Vorlage eines 
Personaldokumentes belegen lassen. 

 
8.3. Der Wähler bzw. die Wählerin kreuzt auf dem Stimmzettel höchstens so 

viele Namen an, als Mitglieder des PGR zu wählen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Wahlergebnis 
 
9.1. Nach Ablauf der Wahlzeit führt jede Wahlkommission sofort die 

Auszählung der abgegebenen Stimmzettel durch. 
 
9.1.1. Stimmzettel, aus denen der Wille des Wählers bzw. der Wählerin 

nicht klar ersichtlich ist oder auf denen mehr Kandidaten und 
Kandidatinnen angekreuzt sind, als Mitglieder des PGR zu wählen 
sind, sind ungültig.  

 
9.1.2. In Zweifelsfällen entscheidet die Wahlkommission. 
 
9.2. Nach Abschluss der Stimmenauszählung aller Wahlkommissionen stellt 

der Wahlvorstand das Wahlergebnis fest. 
 
9.3. Als gewählt gelten so viele Kandidaten und Kandidatinnen, wie 

Mitglieder des PGR zu wählen sind, und zwar jene, die der Reihe nach 
die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten. Erreichen für die 
letzte zu besetzende Stelle Kandidaten und Kandidatinnen die gleiche 
Stimmenanzahl, so erhöht sich die Anzahl der gewählten PGR-  
Mitglieder. In diesem Fall rückt erst beim frühzeitigen Ausscheiden 
eines zweiten Mitgliedes ein Ersatzmitglied nach. 

 
9.4. Die übrigen Kandidaten und Kandidatinnen sind Ersatzmitglieder in der 

Reihenfolge der erreichten Stimmenanzahl, sofern für einen Kandidaten 
bzw. eine Kandidatin wenigstens eine Stimme abgegeben wurde. 

 
9.5. Das Ergebnis der Stimmenauszählung und das Wahlergebnis sind in 

einem Protokoll festzuhalten. 
 
9.6. Dieses Protokoll und die Stimmzettel sind vom Pfarrer in Verwahrung zu 

nehmen. Eine Abschrift des Protokolls ist an den Wahlbeirat des 
Vikariates zu senden.  
Die Stimmzettel sind bis 30 Tage nach Ablauf der Einspruchsfrist 
gemäß WO 10.1. und im Falle eines Einspruchs bis 30 Tage nach der 
rechtskräftigen Entscheidung über diesen aufzubewahren. Das 
Protokoll ist den Pfarrakten beizulegen. 
(Siehe Kommentar zur WO) 

 



9.7. Der Wahlvorstand hat dafür zu sorgen, dass das Wahlergebnis an dem 
auf den Wahltag folgenden Sonntag bei allen Gottesdiensten 
(einschließlich Vorabendmessen) bekannt gegeben und gleichzeitig 
durch Aushang während einer Dauer von 2 Wochen verlautbart wird. 
Die gewählten PGR-Mitglieder werden in der Reihenfolge ihrer 
erhaltenen Stimmen aufgelistet, jedoch ohne Nennung der 
Stimmenanzahl. 

 
 
 
 
 
 
10. Einspruchsfrist 
 
10.1. Jeder bzw. jede Wahlberechtigte kann gegen das Wahlergebnis bis 

längstens 2 Wochen nach dem Wahltag schriftlich beim Wahlvorstand 
der Pfarre Einspruch erheben. Dieser hat den Einspruch unverzüglich 
dem Pfarrer zu melden und dem zuständigen Bischofsvikar zur 
Entscheidung vorzulegen. 

 
10.2. Die längstens binnen 3 Monaten zu fällende Entscheidung des 

Bischofsvikars über den Einspruch ist endgültig. 
 
 
 
 
 
 
11. Wahlbeirat des Vikariates 
 
Der Wahlbeirat ist der zuständige Ausschuss des pastoralen Vikariatsrates 
für Pfarrgemeinderäte. 
 
 
 
 
 

Kommentar zur Pfarrgemeinderatsordnung 2006 
 

3) Wahlordnung (WO) 
 
Zu WO 1.1.1. (Kinderstimmrecht ) 
 

Schon die Namenswahl zeigt an, dass es nicht um eine Verstärkung der 
„Elternteile“ geht (wie der Begriff „Familienstimmrecht“ vielleicht nahe 
legen könnte),  sondern der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Kinder 
und Jugendliche vor der Firmung eine sehr wesentliche Gruppe im 
pfarrlichen Leben sind. Das soll sich dadurch niederschlagen, dass der 
Ansatz des Stimmrechtes beim Kind selbst liegt – wenn es auch vor 
Erreichen des Wahlalters durch seine Eltern ausgeübt werden muss. 
Die Neuordnung des Kinderstimmrechts zielt in erster Linie auf eine 
Vereinfachung:   
 

 Im Falle gemischt konfessioneller Ehen bzw. getrennter 
Elternsituationen verbleibt das ganze Stimmrecht beim 
katholischen bzw. bei dem Elternteil, der das Sorgerecht ausübt. 

 
  Im Falle intakter katholischer Familien kann darauf vertraut 

werden, dass über die Ausübung des Wahlrechts innerhalb der 
Familie Einigung erzielt wird. 

 
 Der stimmberechtigte Elternteil erhält auf Verlangen für sein/e 

Kind/er  weitere Stimmzettel, wenn er oder sie die Kinder als 
seine/ihre glaubhaft nachweist. Er oder sie kann sie auch in die 
Wahlzelle mitnehmen.  Ob dabei das Kind selbst den 
Stimmzettel ausfüllt, spielt keine Rolle, denn in jedem Fall hat 
der betreffende Elternteil für das gültige Ausfüllen des 
Stimmzettels zu sorgen. 

 
 Um dem Fall vorzubeugen, dass sowohl Vater als auch Mutter 

je eine ganze Stimme für das Kind abgeben, ist die Wählerliste 
von der Wahlkommission sorgsam zu führen. 

 
 Das Ausweisen der Kinderstimmen durch eigene Stimmzettel ist 

nicht mehr erforderlich. Die Erfahrung zeigt, dass es kaum 



Nutzen für Wahlinterpretationen bringt.  Zur statistischen 
Erhebung der Wahlbeteiligung reicht die Wählerliste. 

 
Von großer Bedeutung ist die korrekte Information im Vorfeld der 
Wahlen, wie das Stimmrecht der Kinder von den Eltern ausgeübt 
werden kann.  

 
Zu WO 4. (Aufgaben des scheidenden Pfarrgemeinderates) 
 

Die Neuordnung versucht, eine klare Kompetenzregelung zwischen 
dem PGR und dem Wahlvorstand einzuführen. Die Entscheidung 
über die Grunddaten zur Wahl:  

 die Anzahl der zu wählenden Kandidaten und Kandidatinnen 
(WO 4.1.) und  

 die Festlegung von Wahlsprengeln (WO 3.1.-3.3.) sowie  
 die Anwendung des Wahlmodells (WO 4.2.) 

obliegt noch dem amtierenden PGR.  Wenn er darüber entschieden 
hat, meldet er die Ergebnisse wie vorgesehen dem Vikariat (WO 4.) 
und bestellt den Wahlvorstand (WO 4.3. und 4.3.1.). 

 
 
Zu WO 4.2. (Verschiedene Wahlmodelle) 
 

Das normale Listenwahlrecht ist das ordentliche Wahlmodell für die 
Wahlen zum Pfarrgemeinderat. In der Neuordnung werden aber drei 
Sonderfälle genannt, deren Anwendung möglich ist. Die 
Entscheidung über die Anwendung trifft der amtierende PGR und 
meldet diese an das jeweilige Vikariat. Die Anwendung des 
„Kombinierten Wahlmodells“ (4.2.3.) ist jedoch an die Zustimmung 
durch den Wahlbeirat des jeweiligen Vikariates gebunden und stellt 
einen einvernehmlichen letzten Ausweg dar, wenn alle anderen 
Möglichkeiten ausgeschöpft sind. 

 
4.2.1. Das Urwahlmodell 
 
Für den Fall, dass in sehr kleinen Pfarrgemeinden die erforderliche 
Anzahl von Kandidaten bzw. Kandidatinnen nicht zustande kommen 
kann - weil zu wenige Personen bereit sind, zu kandidieren bzw. 
nach mehreren Perioden kaum noch „neue“ Kandidaten und 

Kandidatinnen sich finden lassen – soll es anwendbar sein. Auf 
Grund seines entscheidenden Nachteils, dass die vorgeschlagenen 
Personen ihre Wahl ohne Begründung auch ablehnen können 
(wodurch zwar Wahlen gehalten wurden, aber kein PGR zustande 
käme),  soll es nur begrenzt anwendbar sein, gemäß der Ordnung 
max. 2 - mal aufeinander folgend (beginnend Wahljahr 2007) und 
nur in Pfarren bis maximal 1000 Katholiken. 
 
Damit am Wahltag auch ein Wahlergebnis erzielt werden kann, soll 
nach Möglichkeit der Wahltermin im Einvernehmen mit dem Vikariat 
eine Woche vorverlegt werden, damit genügend Zeit bleibt, das 
Einverständnis der vorgeschlagenen Kandidaten und Kandidatinnen 
nachzuholen. Die entsprechend modifizierten Vorkehrungen sind 
vom Wahlvorstand zu treffen. 
 
4.2.2. Das Filialwahlmodell 

 
 

Pfarren, die sich aus mehreren (kategorialen oder territorialen) 
Teilgemeinden zusammensetzen, haben die Möglichkeit, durch 
Anwendung des Filialwahlmodells die Vertretung jeder Teilgemeinde 
im gesamten PGR sicherzustellen, wenn dies aus pastoralen 
Gründen wichtig erscheint.  

 
Zur korrekten Anwendung dieses Modells sind folgende Punkte zu 
beachten: 

 Der amtierende PGR legt fest, wie viele Personen aus 
jeder Teilgemeinde im PGR vertreten sein sollen. Dabei 
ist darauf zu achten, dass die „Vertretung“ der einzelnen 
Teilgemeinden ihrem Größenverhältnis angemessen ist. 

 Für jede Teilgemeinde gilt, dass die Anzahl der 
Kandidaten und Kandidatinnen um die Hälfte höher sein 
soll als die – aus der jeweiligen Teilgemeinde – zu 
Wählenden. 

 
 Beim Wahlakt ist darauf zu achten, dass jede und jeder 

Wahlberechtigte für jede Teilgemeinde wahlberechtigt 
ist, da das gesamte Gremium die Einheit der 



verschiedenen Teilgemeinden zum Ausdruck bringen 
soll.  

 Als gewählt gelten jene Personen aus jeder 
Teilgemeinde mit der höchsten Stimmenanzahl – wobei 
jede Teilgemeinde für sich eine eigene Einheit bildet. 
Sinn dieses Wahlmodells ist es, dass Kandidaten und 
Kandidatinnen einer kleinen Teilgemeinde auch dann 
als gewählt gelten, wenn sie wesentlich weniger 
Stimmen auf sich vereinen können als manche 
Ersatzkandidaten bzw. Ersatzkandidatinnen einer 
großen Teilgemeinde.  

 Die Anzahl der in jeder Teilgemeinde zu wählenden 
Personen muss am Stimmzettel ausgewiesen sein – der 
Wahlvorstand hat sich bei der Erstellung des 
Stimmzettels an den amtlichen Musterstimmzettel zu 
halten, den das Vikariat mit den Wahlunterlagen 
bereitstellt. 

 Bei Ausscheiden eines PGR-Mitglieds rückt die nächste 
stimmenstärkste Person aus der jeweiligen 
Teilgemeinde nach. Sind aus der Teilgemeinde keine 
Ersatzkandidaten bzw. Ersatzkandidatinnen mehr zur 
Verfügung, rückt jener Ersatzkandidat bzw. jene 
Ersatzkandidatin nach, welche die meisten Stimmen 
erhalten hat, unabhängig davon, für welche 
Teilgemeinde er/sie als Kandidat nominiert wurde. 
Diese Regelung gilt als Empfehlung, da die PGR-
Ordnung keine eindeutige Vorgangsweise vorschreibt. 

 Die Pfarrgemeinde ist im Vorfeld der Wahlen gut 
darüber zu informieren, dass der PGR nicht in erster 
Linie die Summe der Teilgemeindevertreter und -
vertreterinnen ist, sondern die Obsorge über pastorale 
Planungen und Schwerpunkte für die gesamte Pfarre 
wahrzunehmen hat. Jedes PGR Mitglied muss 
grundsätzlich bereit sein, an den Aufgaben mitzuwirken, 
die den gesamten PGR betreffen und über die 
jeweiligen Teilgemeinden hinausgehen. 

 
 
 

4.2.3. Das Kombinierte Wahlmodell 
 
Mit dem Urwahlmodell sehr verwandt kann auch dieses 
Wahlmodell zur Anwendung kommen. Der Unterschied 
besteht darin, dass ein Teil der zu Wählenden bereits per 
schriftlicher Kandidatur fixiert ist, ein weiterer Teil durch 
Namensnennung wie bei einer Urwahl zu ermitteln ist. Um 
eine echte Wahl handelt es sich insofern, als zumindest 
theoretisch auch die namentlichen Kandidaten und 
Kandidatinnen durch andere frei vorgeschlagene Personen 
ersetzt werden können (sollte es welche geben, die eine 
breitere Zustimmung finden) – in der Praxis werden wohl 
eher diese durch die Wahl bestätigt und der Begriff der Wahl 
bezieht sich mehr auf die Zusammensetzung des Gremiums 
als auf die einzelnen Personen. 
 
Der Wahlbeirat der Diözese legt betroffenen Pfarren nahe, 
von der Möglichkeit der flexiblen Festsetzung der Anzahl der 
zu Wählenden Gebrauch zu machen und zu überprüfen, ob 
damit eine normale Wahl durchgeführt werden kann. 
Sollte dies nicht der Fall sein und das Kombinierte 
Wahlmodell zur Anwendung kommen, darf die Anzahl der 
namentlichen Kandidaten und Kandidatinnen nicht exakt der 
Anzahl der zu Wählenden entsprechen (so würden nur 
„Ersatzkandidaten“ bzw. „Ersatzkandidatinnen“ gewählt), 
sondern muss um mindestens eine Person differieren. 
 
Von großer Wichtigkeit ist die richtige Information über 
diesen Wahlmodus: 

 
 Die namentlichen Kandidaten und Kandidatinnen 

können, müssen aber nicht angekreuzt werden; 
 Die Gesamtzahl der zu Wählenden aus namentlichen 

und frei Vorzuschlagenden darf am Stimmzettel nicht 
überschritten werden; 

 Zur Gestaltung der Stimmzettel ist Punkt 5.8. der 
Wahlordnung zu beachten! 

 Als gewählt gelten jene Personen, die die meisten 
Stimmen erhalten – es besteht daher die Möglichkeit,  



dass frei genannte Personen mehr Stimmen erhalten als 
die namentlichen Kandidaten und Kandidatinnen; 

 Die Pfarrgemeinde ist sorgfältig darüber zu informieren, 
dass alle Personen als gewählt gelten, sobald sie 
mindestens eine Stimme erhalten haben bzw. einmal 
genannt wurden, wenn die (alle) anderen unabhängig 
von der erhaltenen Stimmenzahl ihrer Wahl nicht 
zustimmen sollten; 

 Wenn z.B. von 6 zu wählenden nur 4 ihrer Kandidatur 
bzw. Wahl zustimmen, kommt durch die Wahl kein 
vollständiger Pfarrgemeinderat zustande. In diesem Fall 
ist es dem Bischofsvikar vorbehalten, die Gewählten 
vorübergehend als „Ersatzgremium“ zu bestellen und 
weitere Schritte mit der Pfarre zu vereinbaren. 
Führt die Wahl hingegen zur erforderlichen Zahl, werden 
sie als der reguläre PGR bestellt. 

 
Zu WO 5. (Aufgaben des Wahlvorstandes) 
 

Auf der Grundlage der Entscheidungen des PGR nimmt der 
Wahlvorstand seine Arbeit auf. Es sei nochmals ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass der Pfarrer automatisch Mitglied des 
Wahlvorstandes ist. Aus den Aufgaben, die die Wahlordnung 
benennt, seien im Folgenden hervorgehoben: 

 
a) die Sammlung der Kandidatenvorschläge in den Schritten: 

 
 Einladung zum Einbringen von Vorschlägen – in der Regel 

an die gesamte Gemeinde zu richten (WO 5.5. und 5.6.); 
 Werden Kandidaten und Kandidatinnen vorgeschlagen, 

deren schriftliches Einverständnis noch nicht mitgeliefert 
wird, ist mit denjenigen Personen, die den Vorschlag 
einbringen, zu klären, wer das schriftliche Einverständnis 
zur Kandidatur einholt. Die vereinbarte Form der 
Kontaktnahme sollte in einer schriftlichen Notiz festgehalten 
werden, um ev. gegenseitige Vorwürfe des Versäumnisses 
auszuschließen (WO 6.1. und 6.2.); 

 Die Erstellung der Kandidatenliste (WO 6.4. bis 6.6. und 
5.7.). 

b) Die Handhabung der Wählerliste (WO 7.4.) 
 
 Jugendliche unter 16, die bereits gefirmt sind, sind nach der 

neuen Wahlordnung wahlberechtigt. Am besten holt der 
Wahlvorstand vom Pfarrer eine Übersicht über die 
Gefirmten der Pfarre ein. Wurden sie außerhalb der Pfarre 
gefirmt, ist der Empfang des Firmsakramentes beim 
Wahlakt nachzuweisen (Eintragung am Taufschein, oder 
Firmbestätigung); 

 Bei der Wählerliste ist darauf zu achten, dass die Ausübung 
des Kinderstimmrechts nur durch einen Elternteil pro Kind 
geschieht. Die Eintragung könnte lauten: N.N. hat gewählt 
für sich und für….(Namen der Kinder). 

 
 
c) Die Gestaltung des „Wahllokals“ 
 
Als Mindestanforderung darf gelten, dass – wo immer das Wahllokal 
sich befindet - ein ungestörtes und geheimes = unbeobachtetes 
Ausfüllen der Stimmzettel möglich ist (WO 7.5.). 
 
 
d) Ausgabe der Stimmzettel (WO 8.1. und 8.2.) 
 
Die Ausgabe der Stimmzettel hat – mit Ausnahme bei der Briefwahl 
– beim Wahlakt selbst zu erfolgen. Unzulässig ist es, Stimmzettel in 
unbestimmter Menge bereits Tage vor der Wahl allen Haushalten 
zuzustellen! Ebenso das Verteilen der Stimmzettel in den 
Kirchenbänken vor, während und nach einem Gottesdienst. 
 
 
 
e) Die Obsorge über die abgegebenen Stimmen nach der Wahl  
    (WO 9.5. u. 9.6.) 
 
Um im Falle eines Wahleinspruchs eine neuerliche Auszählung der 
abgegebenen Stimmen einwandfrei durch den Wahlbeirat des 
Vikariates zu gewährleisten, sind die Wählerlisten und alle 
abgegebenen Stimmzettel eines jeden Wahlsprengels in einem 



verschlossenen Kuvert (Behälter) an einem geeigneten Ort so 
aufzubewahren, dass eine nachträgliche Manipulation (z.B. durch 
Öffnen des Kuverts, Wegnahme von Stimmzettel…) ausgeschlossen 
werden kann (Versiegelung o.ä.). 
30 Tage nach Ende der Einspruchsfrist bzw. im Fall eines 
Wahleinspruchs 30 Tage nach rechtskräftigem Entscheid durch den 
Bischofsvikar (Vgl. WO 10.1. und 2.) können die Stimmzettel und 
Wählerlisten vernichtet werden.  

 
 

f) Die Bereitschaftserklärungen der Kandidaten und Kandidatinnen 
sowie das Wahlprotokoll sind bei den Pfarrakten sorgfältig 
aufzubewahren.  

 
 

g) Anwendung der Briefwahl  (WO 7.7.) 
 
Die ordnungsgemäße Durchführung der Briefwahl sollte in 
Kooperation mit dem Wahlbeirat des Vikariats erfolgen. Die 
offiziellen Materialien der Diözese (Kuverts für die Stimmzettel, 
Kuverts für die Rücksendung…) sind verbindlich. Die Datenstelle der 
Erzdiözese Wien stellt das „Wählerverzeichnis“ der Pfarre (= Liste 
der wahlberechtigten Personen in der Pfarre) zur Verfügung (die 
entstehenden Kosten sind von der Pfarre zu tragen).  
Möglich ist es, die Briefwahl „zusätzlich“ zum normalen 
Wahlvorgang anzuwenden, allerdings nur unter der Vorraussetzung, 
dass  

 durch ein sorgfältiges Ausfüllen der Wählerliste 
Mehrfachwahl ausgeschlossen wird, 

 auf dem Rücksendekuvert ersichtlich ist, welche Personen 
die Stimmen abgegeben haben. Jeder dieser Stimmzettel 
muss in einem eigenen, unbeschrifteten Kuvert „verpackt“ 
sein, damit die anonyme Auszählung möglich und damit die 
Wahl gültig ist, 

 die Frist zum spätest möglichen Einlangen der 
Rücksendekuverts (= Schließung des letzten Wahllokals der 
Pfarre) bekannt gemacht und auch eingehalten wird. 

Die Briefwahlstimmen sind als letztes auszuzählen (im Falle 
doppelter Wahl durch ein und dieselbe Person gilt die Briefwahl als 
ungültige Stimme). 
 
h) Annahme eines Wahleinspruches (WO 10.1.) 
 
Die neue Wahlordnung sieht vor, dass ein Wahleinspruch beim 
Wahlvorstand der Pfarre erfolgt (WO 10.1.). Damit soll 
ausgeschlossen werden, dass ein Wahleinspruch an der Pfarre 
vorbei geschieht. Zu den Aufgaben des Wahlvorstandes zählen 
dabei: 

 Festlegung einer Adresse, an die ein Wahleinspruch 
schriftlich erfolgen kann – die Bekanntgabe erfolgt am 
besten im Zusammenhang mit der Wahlankündigung und 
beim Wahlaushang; 

 Unverzügliche Meldung eines eingelangten Einspruches an 
den Pfarrer und an das Vikariat. Jeder Wahleinspruch ist 
durch den Wahlbeirat des Vikariates zu prüfen, sofern er 
schriftlich und nicht anonym eingebracht worden ist. 

 
Ein Wahleinspruch, der unvorhergesehenerweise an das Ordinariat 
oder Vikariat ergeht, wird an den Wahlvorstand zurückverwiesen. 

 
                           
i) Wahlergebnis (WO 9.3. und WO 9.7.) 
 
Es sei an dieser Stelle ausdrücklich auf die Neuerungen in 
folgenden Punkten hingewiesen:  
„Erreichen für die letzte zu besetzende Stelle Kandidaten und 
Kandidatinnen die gleiche Stimmenanzahl, so erhöht sich die Anzahl 
der gewählten PGR-Mitglieder“ (WO 9.3.) 
 
„Die gewählten PGR-Mitglieder werden in der Reihenfolge ihrer 
erhaltenen Stimmen aufgelistet, jedoch ohne Nennung der 
Stimmenanzahl.“ (WO 9.7.) 
 

 
 


